
 

 

 TOP 11 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Nördliche Innenstadt 19.06.2018 öffentlich 

 

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Rattenplage 

Vorlage Nr.: 20185993 

 

Stellungnahme von 4-15 
 
Frage 2:  
Welche Maßnahmen unternimmt die Stadtverwaltung gegen die wachsende Zahl von Tau-
ben? 
 
Antwort: 
Die Anzahl der Stadttauben in der Nördlichen Innenstadt ist grundsätzlich rückgängig. 
Im Bereich des Würfelbunkers, in dem sich Jahren ein betreuter Taubenschlag befindet, 
konnte durch Gelegeaustausch die Population deutlich reduziert werden.  
Gebäudeeigentümer werden über Vergrämungsmaßnahmen an Gebäuden beraten. 
 
Frage 3: 
Welche Maßnahmen unternimmt die Stadtverwaltung gegen die großflächige Fütterung von 
Ratten und Vögeln in unserem Stadtteil? 
 
Antwort: 
Die Fütterung von Stadttauben ist verboten. Hinweisen auf Taubenfütterung wird nachge-
gangen.  
Die Fütterung von Wildvögeln an Futterstellen, die für Stadttauben nicht erreichbar sind (z.B. 
Vogelhäuschen, Meisenknödel) ist nicht verboten.  
 
Frage 4: 
Klärt die Verwaltung die Bevölkerung unseres Stadtteils auf? 
 
Antwort: 
Die Bevölkerung wird über das Fütterungsverbot für Stadttauben durch Flyer und Plakate 
aufgeklärt. 

4-15 

 



Stellungnahme von 2-14 

Welche Maßnahmen werden gegen Ratten unternommen? 
Meldungen und Beschwerden wegen Ratten werden  durch Herrn Stübe (Tel. 504-3245) 
bearbeitet. 
Herr Stübe nimmt die Beschwerden auf und leitet diese an die zuständigen Abteilungen wei-
ter bzw. koordiniert die einzelnen  Bekämpfungen. 
Bei Unklarheiten werden die Gegebenheiten vor Ort erkundet und die nötigen Maßnahmen 
ergriffen bzw. Informationen weitergegeben. 
Auf Kulanz werden Ratten in Ein- und Zwei-Familienhäusern, welche von den Eigentümern 
selber bewohnt werden, durch einen von der Stadt beauftragten Schädlingsbekämpfer be-
kämpft. 
Generell sind die jeweiligen Eigentümer der Grundstücke für die Bekämpfung der Ratten 
zuständig. Dies trifft auch für die städtischen Grundstücke zu.  
 
Welche Maßnahmen werden gegen Tauben unternommen? 
Für Tauben ist 4-152 zuständig. 
 
Welche Maßnahmen werden gegen die Fütterung von Tauben und Ratten unternom-
men? 
Hier ist vor allem 4-152 zuständig, da die Personen die Tauben und nicht die Ratten füttern. 
Bei Begehungen wird das Problem der Fütterung angesprochen. 
 
Klärt die Verwaltung  die Bevölkerung unseres Stadtteils auf?  
Generell wird in allen Stadtteilen bei Begehungen und Anfragen die Bevölkerung informiert 
bzw. beraten. 
Ein Informations-Flyer wird gerade neu erstellt. 
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